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Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V   

Hier: Urteil des Bundessozialgerichtes vom 12.01.2011, Az.: B 12 KR 11/09 R 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in dem o. g. Verfahren hatte das Bundessozialgericht die Frage zu entscheiden, ob die 
Klägerin, die bis 1991 Mitglied der beklagten Krankenkasse war und danach bis 2008 in 
der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten versichert war, nunmehr mit Ausschei-
den aus der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten versicherungspflichtig im Sinne 
des § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V ist. 

Der erkennende Senat bestätigt für diese Fallgestaltung die Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Krankenversicherung und stellt dazu im Wesentlichen fest, dass § 5 Abs. 1 
Nr. 13a SGB V so auszulegen ist, dass er nicht nur auf der Rechtsfolgenseite eine Zuwei-
sung entweder zur GKV oder zur PKV vornimmt, sondern auch auf der Tatbestandsseite 
an die letzte Krankenversicherung entweder in der GKV oder der PKV anknüpft. Dabei 
kann nach Auffassung des Senates zwischen der letzten Krankenversicherung in der GKV 
und dem Einsetzen der Versicherungspflicht auch Zeiten einer anderweitigen, nun aber 
entfallenden Absicherung außerhalb der PKV liegen, die der Versicherungspflicht in der 
GKV nicht entgegenstehen. Der Senat macht also deutlich, dass die letzte Versicherung 
im Sinne dieser Vorschrift dem Einsetzen der Versicherungspflicht nicht notwendig unmit-
telbar vorausgehen muss.  
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Des Weiteren stellt der Senat in dieser Entscheidung fest, dass die Krankenversorgung 
der Bahnbeamten keine Krankenversicherung in der PKV ist und es sich dabei um eine 
anderweitige Absicherung im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V handelt. 

Zur weiteren Begründung darf ich auf die beigefügte Entscheidung verweisen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 


